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Fig. 150.

     

       
Saal der

Civilkammer im ]uftizgebäude Strafkammer im Criminalgerichtsgebäude

zu Dresden. 1.200 n- Gr- zu Berlin, Stadttheil Moabit.

Lage zu den Corridoren und den Berathungszimmern, ihre Zugänglichkeit, die Ab—

trennung eines Raumes für das Publicum, fo wie die Stellung des Podiums für die

Richter etc. if’t im Allgemeinen das bei Befprechung der Schöffengerichtsfäle Gefagte
mafsgebend. Ein Gleiches gilt für die Berathungszimmer, nur mit dem Unterfchiede,

dafs diefelben fiir die Strafkammern itets zweifenf‘crig und, wegen der gröfseren Zahl

der Richter, nicht unter 25 qm grofs anzunehmen find. Auch find in denfelben, fo

fern nicht befondere Ablege- und Ankleideräume in der Nähe eingerichtet werden,

Schränke zur Aufbewahrung der Roben und folche für die Handbibliothek aufzuftellen.

Dem ftets in das I. Obergefchofs zu verlegenden Gefchäftszimmer des Präfi-

denten des Landgerichtes ift eine Gröfse von mindef’cens 25 qm zu geben. In un-

mittelbarer Verbindung damit mufs ein Vorzimmer von etwa 15<1m Grundfläche
Heben, welches, wo möglich, wie das erftere, vom Corridor aus zugänglich ill.

Den einzelnen Kammern des Landgerichtes find Directoren vorgefetzt, für

welche befondere Gefchäftszimmer von nicht unter 20 qm Gröfse, thunlichft in der

Nähe der betreffenden Sitzungsfäle, zu befchaffen find.

Zu jeder Kammer gehört aufserclem in der Regel ein Secretariat von etwa

25 bis 30 qm Grundfläche, fo wie der nöthige Raum für einige Schreiber. Eben fo
if’c für Anordnung eines Präfidial-Secretariats zu forgen. Während erftere mit ein-

ander möglichi’t im Zufammenhange flehen müffen, findet letzteres beffer in der
Nähe des Zimmers des Präfidenten feinen Platz.

Die Zimmer für die Rechtsanwälte bei den Landgerichten, in welchen fich

diefelben vor und zwifchen den Gerichtsverhandlungen aufhalten und längere Paufen
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gern zur Arbeit benutzen, find mindef’cens 25 qm grofs anzunehmen und werden, fo Rech‘Saflwälbe‚

weit es angeht, in daffelbe Gefchofs gelegt, welches die Sitzungsfäle enthält. Eine
Parteien u.

Zeugen.


